
171.11
Geschäftsreglement 
des Kantonsrates
(Änderung vom 16. April 2007; neue Kommissionsstruktur)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag der Geschäftsleitung vom 26. Ja-
nuar 2007,

beschliesst:

I. Das Geschäftsreglement des Kantonsrates vom 15. März 1999 
wird wie folgt geändert:

a. Aufsichts-
kommissionen

§ 58.    Abs. 1 unverändert.
2 Die Finanzkommission ist insbesondere für die folgenden Auf-

gabenbereiche zuständig:
a. Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan: Stellungnahmen zu 

den Legislaturschwerpunkten, der Finanzentwicklung und den direk-
tionsübergreifenden Funktionsbereichen,

b. Beratung des Berichts über die Legislaturschwerpunkte,
c. Antragstellung zu Voranschlag, Rechnung und Nachtragskrediten, 

in Koordination mit den zuständigen Sachkommissionen und der 
Justizkommission,

d. Beratung der Vorlage zur Festsetzung des Staatssteuerfusses,
e. Beratung der Massnahmenpläne Haushaltsgleichgewicht,
f. Kenntnisnahme der Semesterberichterstattung der Finanzkontrolle,
g. Überprüfung des Beteiligungscontrollings,
h. Beratung der Lotteriefondsgeschäfte.

Abs. 3 wird aufgehoben.

b. Aufsichts-
kommissionen 
über die selbst-
ständigen 
Anstalten

§ 59.    1 Die Aufsichtskommission über die Zürcher Kantonal-
bank, die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich und die Gebäude-
versicherung (Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unter-
nehmen) zählt elf Mitglieder.

2 Die Aufsichtskommission über die Universität Zürich, die Zürcher
Fachhochschule, das Universitätsspital Zürich und das Kantonsspital 
Winterthur (Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit) zählt elf 
Mitglieder.

Abs. 3 wird aufgehoben.
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c. Sach-
kommissionen 

§ 60.    1 Die Sachkommissionen zählen je 15 Mitglieder. Sie tragen 
folgende Bezeichnungen:
lit. a–g unverändert.

Abs. 2 unverändert.

d. Aufgaben der 
Sachkommissio-
nen

§ 61.    Die Sachkommissionen haben folgende Aufgaben:
lit. a unverändert,
b. Beratung der Voranschläge sowie des Konsolidierten Entwicklungs-

und Finanzplans ihres Sachbereichs, der Nachtragskredite und der 
Rechnungen ihres Sachbereichs,

c. Beratung der interkantonalen und internationalen Verträge ihres 
Sachbereichs,

d. Beratung der Abrechnung von Verpflichtungskrediten, die vom 
Kantonsrat genehmigt werden müssen,

lit. c wird zu lit. e.

e. Zuweisung 
der Geschäfte

§ 62.    1 Der Rat weist die zu behandelnden Vorlagen und Geschäfte
den Kommissionen auf Antrag der Geschäftsleitung zur Vorberatung 
zu.

2 Die Geschäftsleitung kann in besonderen Fällen oder auf Antrag 
einer Kommission eine zweite Kommission einladen, einen Mitbericht 
über den in ihrer Zuständigkeit liegenden sachlichen Teil eines Geschäf-
tes zu verfassen.

g. Koordina-
tionssitzung

§ 64.    1 Das Ratspräsidium lädt die Präsidien der Aufsichtskom-
missionen und der Sachkommissionen zwei- bis viermal im Jahr zu 
einer Sitzung ein.

Abs. 2 unverändert.

II. Diese Änderung tritt am 20. Mai 2007 in Kraft.

Im Namen des Kantonsrates
Die Vizepräsidentin: Der Sekretär: 
Ursula Moor-Schwarz Raphael Golta
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